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STADT FELLBACH / STADTTEIL SCHMIDEN 

BEBAUUNGSPLAN 
■■ ■■ 

MIT SATZUNG UBER ORTLICHE 

BAUVORSCHRIFTEN 

20.02/1 
11

SIEMENSSTRABE
11

IN DEN PLANBEREICHEN 20.01 FELLBACHER WEG 1, 
20.02 ESSLINGER WEG III UND 20.03 HUND 

MABSTAB 1 : 1000 

Anlage 1 zu SV 079/2022/2



Gesetzliche Grundlagen: 

in der Fassung vom 23.09.2004 

in der Fassung vom 23.01.1990 

in der Fassung vom 05.03.2010 

zuletzt geändert am 10.09.2021 

zuletzt geändert am 10.09.2021 

zuletzt geändert am 18.07.2019 

BauGB 

BauNVO 

LBO 

PlanzVO 
DIN 45691 

in der Fassung vom 18.12.1990 zuletzt geändert am 13.05.2017 

von Dez. 2006-12 (zur Einsicht im Stadtplanungsamt der Stadt Fellbach) 

Verfahrensvermerke: 

Aufstellungsbeschluss 

Öffentliche Bekanntmachung § 2 Abs. 1 BauGB 

Entwu rfsbesch I uss 

Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss § 10 BauGB und § 74 LBO 

vom 

vom 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses § 10 Bau GB 

Rechtskraft § 10 BauGB 

Entschädigungsansprüche gern. § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen 

vom 

am 

vom 

bis 

bis 

vom 

am 

am 

am 

Fläche: ca. 119.4 77 m2 Externe Ausgleichsflächen: ca. 135.279 m2

Anlagen: 

• Begründung vom 18.02.2022





ZEICHENERKLÄRUNG 

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

GE Gewerbegebiet (GE)§ 8 BauNVO 

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

0,8 Grundflächenzahl (GRZ) §§ 16 und 19 BauNVO 

@ Geschossflächenzahl (GFZ) §§ 16 und 20 BauNVO 

110,ol Baumassenzahl (BMZ) §§ 16, 17 und 21 BauNVO 

H min= 8,00 m Höhe der baulichen Anlagen als absolute Gebäudehöhe 
Hmax=15, oom §§ 16 und 18 BauNVO (siehe Textteil)

Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

a abweichende Bauweise § 22 Abs. 4 BauNVO 

Überbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO 

Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Fahrbahn 

P Öffentliche Parkplätze 

Gehweg 

Straßenbegleitgrün 

Mit Geh- und Leitungsrecht zu belastende Flächen § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

� 
Geh- und Leitungsrecht (siehe Textteil) 

Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Öffentliche Grünflächen 



A1CEF 

A2a-A2f 

A4.1 

A3 

A4.2 

AS 

0 
Pfg2-5 

Pfg6 

Pfg7-9 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Anbringen von Nistkästen 

Anlage und Unterhaltung von Buntbrachen 

Bodenauftrag 

Heckenpflanzung 

Bodenauftrag Gewann Hundsbuckel 

Entwicklung Waldrefugium 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Anpflanzen von Einzelbäumen, Pfg 1 

Ortsrandeingrünung, Fettwiese, Begrünung Lärm- und Sichtschutzwall, Grünanlage 

Eingrünung 

Begrünungen 

Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

1 0 1 Erhaltung von Einzelbäumen

� 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 

V 

V3 

V4 

V10 

Flächen für Vermeidung, Verminderung § 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1a Abs. 3 

BauGB und§ 135a BauGB 

Vermeidungs-/ Verminderungsmaßnahmen für den Planbereich: 
V1, V2, V5,V6,V7,V8,V9 

Erhaltung einer Baumreihe/ einer Feldhecke 

Umsiedlung Bergmolche 

aktiver Lärmschutz durch Einhaltung der festgesetzten Lärmkontingente 



Dachform § 7 4 LBO 

IDN bis 10° 1 Flachdach, gering geneigte Dächer bis 10°

1---1 
1 • 283,20 1 

◄1,0% 

86, 0m 

[·-·-·-·J

I • • • • I
1 FE1-FE7 I 

�

t=d:5::4 

\ �\�·�
\ \ 

�;f,J}j� 

�

t : : : j 

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

gern. § 9 Abs. 7 BauGB 

Bezugshöhen 

Visierbruch Straßenhöhe (vorbehaltlich der Ausführungsplanung) 

Bezugslinie Höhen 

Abgrenzung unterschied I ich er Kontigentieru ngsflächen 

Kontingentierungsflächen Schall 

A - 1 winkelabhängige Richtungssektoren

Lärmpegelbereiche 

Nachrichtliche Übernahme 

Leitungen unterirdisch (Landeswasserversorgung) 

Stollen mit Sohlenhöhe (SH-rot) und Firsthöhe (FH-schwarz) 

Vorhandene Richtfunkstrecken mit Bezeichnung und zugehörigem horizontalen 

Schutzstreifen und vertikalem Schutzabstand beiderseits der Mittelachse 

Kampfmittel (Luftbildauswertung) 

Altlasten - Altstandort 

Nutzungsschema 

Art der Nutzung Gebäudehöhen (min./max.) 

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl 

Bauweise Dachform 

Kontingentierungs- Baumassenzahl 

flächen FE 



A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO

Die Art der baulichen Nutzung wird durch den Planeinschrieb festgesetzt.

1.1 Gewerbegebiet§ 8 BauNVO

1.1.1 Nutzungen gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO sind zulässig.

1.1.2 Folgende Nutzungen sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO und § 1 Abs. 5 BauNVO
nicht zulässig:

- Einzelhandelsbetriebe

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- bordellartige Betriebe

- offene Lagerplätze

- Schank- und Speisewirtschaften

- Logistikbetriebe

- Speditionen

- Recyclingbetriebe

- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen

- Anlagen für sportliche Zwecke

1.1.3 Lager- und Logistikhallen sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO nur als räumlicher und 
funktionaler Bestandteil der auf den Baugrundstücken befindlichen jeweiligen 
Betrieben zulässig. 

1.1.4 Die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen 

- betriebsbezogene Wohnnutzungen

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

- Vergnügungsstätten

- die nicht unter den Begriff Vergnügungsstätten fallenden Wettbüros

1.1.5 

1.2 

sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 

Werbeanlagen als eigenständige Nutzung, die Fremdwerbung zum Gegenstand 
haben, sind nicht zulässig. 

Geräuschkontingentierung § 1 Abs. 4 BauNVO i. V. m. DIN 45691 (Grundlage: 
Schalltechnische Untersuchung, Heine + Jud vom 15.05.2020) 



1.2.1 Im Gewerbegebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren 
Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente 
LIEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts 
(22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) überschreiten. 

Teilflächen Bezugsgröße Emissionskontingente 

(gerundet) LeK 

m2 dB(A)/m2 

tags nachts 

Fläche 01 8.340 61 46 

Fläche 02 9.600 58 43 

Fläche 03 14.470 56 41 

Fläche 04 15.110 57 42 

Fläche 05 9.120 57 42 

Fläche 06 7.490 55 40 

Fläche 07 3.860 62 47 

Tab. 1: Emissionskontingente LEK (vgl. Schalltechnische Untersuchung) 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit erfolgt im 
Baugenehmigungsverfahren nach DIN 45691 :2006-12, Abschnitt 5, wobei in den 
Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK, j +
LEK,zus.k zu ersetzen ist. Einern Vorhaben können auch mehrere Teilflächen oder 
Teile von Teilflächen zuzuordnen sein. Die Summation erfolgt über die 
Immissionskontingente aller dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen. Einzelne 
Vorhaben sind auch dann zulässig, wenn der Beurteilungspegel L

i
. den 

Immissionswert um mindestens 15 dB(A) unterschreitet. 
J 

Die Kontingentierung erfolgt anhand ausgewählter und aufgrund ihrer 
Gebietsausweisung maßgeblicher Immissionsorte 1-21. Die 
Kontingentierungsflächen FE 1-FE 7 sind im Planteil dargestellt. 

Legende 

Hauptgebäude 

Nebengebäude 

Abb. 1: Lage der Immissionsorte und Kontingentierungsflächen 
(vgl.Schalltechnische Untersuchung) 



1.2.2 Zusatzkontingente 

Für die Kontingentierungsflächen wurden Richtungssektoren A-1 ermittelt. 

Die Koordinaten des Referenzpunktes für das Richtungssektorenmodell sowie die 

Koordinaten der Kontingentierungsflächen wurden in Gauß-Krüger dargestellt. 

Innerhalb der Richtungssektoren A-1 erhöhen sich die Emissionskontingente LEK 
um folgende Zusatzkontingente: 

Sektor maßgebliche Winkel**) EK,zus,T*) EK,zus,N*) 
Immissionsorte 

Anfang0 

Ende0 

A 16, 18, 21 > 60 80 5 5 

B 01-06 > 80 100 2 2 

C 17,20,22 > 100 160 0 0 

D 07 > 160 210 0 15 

E 19 > 210 275 20 20 

F 08 > 275 295 3 3 

G 09-11 > 295 25 0 0 

H 12 > 25 40 3 3 

1 13-15 > 40 60 6 6 

Tab. 2: Zusatzkontingente für den jeweiligen Sektor (vgl. Schalltechnische 
Untersuchung) 

* EK, zus,T: Zusatzemissionskontingent tags, EK, zus,N: Zusatzemissionskontingent nachts
ausgehend von folgendem Winkelsystem: 0° - senkrecht, 90° - waagerecht



2. Maß der baulichen Nutzung§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21 BauNVO

Das Maß der baulichen Nutzung (siehe Planeinschrieb) wird festgesetzt durch

- Grundflächenzahlen (GRZ)

- Geschossflächenzahlen (GFZ)

- Baumassenzahlen (BMZ)

- Höhe der baulichen Anlagen (Hmin., Hmax.)

2.1 Die Grundflächenzahlen, Geschossflächenzahlen und die Baumassenzahlen sind 
Höchstwerte. 

2.2 Innerhalb der Gewerbeflächen darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch die 

Grundflächen von Tiefgaragen sowie von baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO nicht überschritten werden. 

2.3 Die eingetragenen Gebäudehöhen sind Mindestwerte (H min) und Höchstwerte 

(H max). Maßgebend für die Höhe der baulichen Anlagen ist bei Flachdächern 

die Oberkante des Flachdachgesimses bzw. die Brüstungsoberkante. Bei 

geneigten Dächern ist die Firsthöhe maßgebend. 

2.4 Maßgebend für die Gebäudehöhen ist die Bezugshöhe, gemessen in der 

Gebäudemitte senkrecht auf die Bezugslinie in der entsprechenden 

Erschließungsstraße. 

Zuordnung der Erschließungsstraßen zu den Baufeldern: 

Planstraße A: 

Planstraße B: 

Planstraße C: 

Baufelder 1, 2, 4 und 6 

Baufeld 3 

Baufeld 5 

2.5 Bezugshöhe § 9 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO 

Die im Planeinschrieb eingetragenen Höhen sind die Bezugshöhen in m über 
Normalhöhennull (NHN) für die festgesetzten Höhenbegrenzungen der baulichen 
Anlagen. 
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